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Art. 13 Rückführungsrichtlinie:
Rechtsbehelfe

1. Wortlaut

(1) Die betreffenden Drittstaatsangehörigen haben das Recht, bei einer zuständigen Justiz- oder
Verwaltungsbehörde oder einem zuständigen Gremium, dessen Mitglieder unparteiisch sind und
deren Unabhängigkeit garantiert wird, einen wirksamen Rechtsbehelf gegen Entscheidungen in
Bezug auf die Rückkehr nach Artikel 12 Absatz 1 einzulegen oder die Überprüfung solcher
Entscheidungen zu beantragen.

(2) Die in Absatz 1 genannte Behörde oder dieses Gremium ist befugt, Entscheidungen in Bezug
auf die Rückkehr nach Artikel 12 Absatz 1 zu überprüfen, und hat auch die Möglichkeit, ihre
Vollstreckung einstweilig auszusetzen, sofern eine einstweilige Aussetzung nicht bereits im
Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften anwendbar ist.

(3) Die betreffenden Drittstaatsangehörigen können rechtliche Beratung, rechtliche Vertretung und
— wenn nötig — Sprachbeistand in Anspruch nehmen.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf Antrag die erforderliche Rechtsberatung und/oder -
vertretung gemäß einschlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Bestimmungen zur
Prozesskostenhilfe kostenlos gewährt wird, und sie können vorsehen, dass kostenlose
Rechtsberatung und/oder -vertretung nach Maßgabe der Bestimmungen nach Artikel 15 Absätze 3
bis 6 der Richtlinie 2005/85/EG bereitgestellt wird.
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